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9 Stunden gemäß 8 1 Abs. 4 S. 5 Nrn. 4 b AIIGO: 702,00 Euro

7 Stunden gemäß 8 1 Abs. 4S. 5 Nrn. 3 b AIIGO: 441,00 Euro

Auslagen: 20,00 Euro
 

1.163,00 Euro

2. Die Kosten zu Ziffer 1 ergeben sich jeweils aus dem Verfahren, das das Verbraucherinfor-
mationsgesetz vorsieht.

Soist vor Auskunftserteilung dem betroffenen Betrieb(sinhaber) im Wege eines Anhörungs-
verfahrens gemäß $ 28 des Verwaltungsverfahrensgesetzes Gelegenheit zur Stellung-
nahme zu den Angaben zu geben,die im WegeIhres Antrages begehrt werden würden.

Danach sind im Prozeß die Auskunftsinteressen nach dem VIGeinerseits und die betrieb-

lichen/privaten Interessen des Betriebs(inhabers) in einem aufwendigen Verfahren abzu-
wägen. Das Ergebnis ist dem Betrieb vor der Herausgabe an Sie bekanntzugeben. Dage-

gen steht diesem der Rechtsweg offen.

Im Falle der Erhebung von Rechtsmitteln gegen meine Herausgabeentscheidung dürften
die Kosten des Rechtsstreites ebenso von Ihnen überdie unter Ziffer 1 genannte Kosten-
regelung fallen, wodurch ein beträchtliches weiteres Kostenrisiko für den Antragssteller
nicht ausgeschlossen werdenkann.

3. Gemäß 8$5 Abs. 2 S.4 VIG hat der betroffene Betrieb(sinhaber) das Anrecht auf Benennung
von Name und Anschrift des Antragsstellers. Ihr Widerspruch gegeneine Datenweitergabe
wäre insoweit unbeachtlich.

4. Aufgrund des nicht unerheblichen Verwaltungsaufwandeserfolgt eine Bearbeitung eines
Anliegens auf Grundlage des VIG (Antrag zur Auskunftserteilung) nur, wenn zuvorein Vor-
schuss auf die Kosten des Verfahrensin der unterZiffer 1 genannten Höheandie Kreis-
kasse des Landkreises Helmstedt entrichtet wird. Eine entsprechende Grundlage findet
diese Vorgehensweisein $ 7 Abs. 2 S. 1 NVwKostG.

Bitte beachten Sie abschließend Folgendes:

AufIhre elektronisch gestellte Anfrage erfolgt über die Plattform „Frag-den-Staat“ lediglich eine
Bestätigung, dass Ihre Nachricht hier eingegangenist und Sie weitere Nachrichten auf dem Post-

wege erhalten.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

em Gruße

 


